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Tagesordnungspunkt:

2. Änderung der Entgeltordnung der Samtgemeinde Nord-Elm über die Erhe-
bung von Entgelten für die Benutzung der Kindertagesstätten

Beschlussvorschlag:
Es ist zu entscheiden



Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Auf die Sitzung des Jugend-, Sport und Sozialausschuss am 03.11.2010 wird Bezug
genommen.

Anmerkungen zu den einzelnen Varianten:

Ausgangswert der bisherigen Kalkulation war ein Zuschussbedarf im Bereich Krippe
von ca. 20.000 – 25.000 €/Jahr.

Durch die vorliegenden Belegungszahlen und Rückmeldungen der Eltern ist ersicht-
lich, dass eine Akzeptanz der Nutzer bei den bestehenden Entgelten nicht erreicht
werden kann.
Dies ist insbesondere auf die direkte „Preis-Leistungs-Konkurrenzsituation“ mit den
weiteren Einrichtungen im Landkreis zurückzuführen. Die Entgeltübersicht zeigt die
stark voneinander abweichenden Sätze. Hier ist anzumerken, dass überwiegend ei-
ne 4- oder 6-stündige Betreuung angeboten wird. In der Samtgemeinde werden im
Vormittagsbereich 5 Stunden angeboten. Daher erfolgte zur Vergleichsmöglichkeit
eine Umrechnung der Sätze auf 5 Stunden

Nachstehend wurden 4 Entgeltvarianten berechnet. Hierbei wurde keine Prozentre-
gelung vom Einkommen zu Grunde gelegt, sondern wieder auf feste Sätze zurück-
gegriffen. Die Differenzen innerhalb jeder Variante ergeben sich ausschließlich durch
eine unterschiedliche Anzahl der Kinder je Staffel. In die neue Kalkulation wurden die
aktuell durch das DRK vorgelegten Zahlen einbezogen.

Variante 2: Eine Anpassung der Entgelte auf Durchschnittszahlen ist für die SG aus
Sicht der Verwaltung nicht finanzierbar.

Die geringste Erhöhung des Zuschussbedarfes ergäbe sich zwar bei der Variante 3,
hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Mindestsatz der SG in der Vormittags-
betreuung dem Mindestsatz der Ganztagsbetreuung der Stadt Helmstedt entspricht.
Es ist daher davon auszugehen, dass auch hier keine höhere Akzeptanz erzielt wer-
den kann.

Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass ein direkter Preisvergleich mit der
Stadt Helmstedt erfolgen sollte. Die Variante 1 spiegelt die finanziellen Auswirkun-
gen wider. Allerdings mache ich darauf aufmerksam, dass die Stadt bei gleichen
Preisen am Vormittag noch eine Betreuungsstunde mehr bietet.

Alternativ zur Variante 1 wurden in Variante 4 Entgelte der Stadt Helmstedt im Min-
destsatz beibehalten, jedoch die Staffelung in sich angehoben, so dass der Höchst-
satz höher liegt.

Die Ausfertigung der geänderten Entgeltordnung wird zur Beschlussfassung im Rat
vorgelegt.

Anlagen
Entwurf einer Kalkulation Krippe Süpplingen durch das DRK
Aufstellung über die Entgelte / Gebühren für Krippen im Landkreis Helmstedt
Auswirkungen der unterschiedlichen Entgeltvarianten
Entgeltvarianten 1-4
















